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§ 1 Umfang der Arbeiten

(1) Das mengenmäßige Auftragsvolumen und der Auftragsinhalt ergeben sich aus der zu Grunde liegenden Leistungsbeschreibung und den Ausschreibungsunterlagen. 

(2) Für die Erbringung der Dienstleistungen sind die Vorschriften der DIN 77200 in jeweils geltender Fassung zu beachten 

§ 2 Nutzung von Einrichtungen des Dienstleistungsempfängers (§ 10 VOL/B)

Soweit der jeweilige Dienstleistungsempfänger Räume, Technik, Medien und Energie im Rahmen der Leistungserbringung zur Verfügung stellt, erfolgt dies unentgeltlich. Der Auftraggeber und der Dienstleistungsempfänger übernehmen keine Haftung für Schäden und Verluste an vom Auftragnehmer oder seinen Arbeitskräften eingebrachten Sachen. 

§ 3 Sicherheitstechnik und Ausrüstung

(1) Sofern der Auftragnehmer für die Leistungserbringung Technik einsetzen will, die baulichen Veränderungen bedingt, oder bei dessen Einsatz Einfluss auf technische Einrichtungen des Dienstleistungsempfängers nicht auszuschließen ist, bedarf der Einsatz der ausdrücklichen Genehmigung des Auftraggebers. Jeglicher Technikeinsatz ist dem Auftraggeber vor Einsatz bekannt zu geben. Gleiches gilt für den Einsatz nicht technischer Ausrüstung. 

(2) Technik und Ausrüstung müssen modernen technischen Standard aufweisen und dessen Einsatz insbesondere alle Arbeitssicherheitsanforderungen erfüllen. 

(3) Der Auftraggeber behält sich, auch unter dem Gesichtspunkt der Gesundheitsvorsorge und des Umweltschutzes vor, die Verwendung bestimmter Technik, Ausrüstung und Arbeitsmittel zu untersagen oder vorzuschreiben. 

(4) Weitere Anforderungen an die Ausrüstung regelt die Leistungsbeschreibung. 
 
§ 4 Dienst- / Arbeitskleidung

(1) Das Dienstleistungspersonal ist mit einer der jeweiligen Jahreszeit entsprechenden, gepflegten und nicht im militärischen Stil gehaltener Dienstbekleidung sowie einem Dienstausweis auszustatten. 

(2) Der Ausweis ist dem Auftraggeber bzw. dem Dienstleistungsempfänger oder dessen Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. Bei Ausscheiden von Personal hat der Auftragnehmer den Ausweis einzuziehen. 

§ 5 Dienstleistungspersonal

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, nur zuverlässiges, qualifiziertes und kompetentes Personal zu beschäftigen. Die Kenntnisse der deutschen Schrift und Sprache müssen für die Erfüllung der Aufgaben ausreichen. Der Auftraggeber ist berechtigt, das Personal auf Zuverlässigkeit und Eignung zu prüfen oder prüfen zu lassen und die Vorlage von polizeilichen Führungszeugnissen zu verlangen. 

(2) Der Auftragnehmer hat durch organisatorische Maßnahmen (Bestellung von Ersatzkräften, Anordnung von Überstunden) sicherzustellen, dass durch Personalausfälle die Dienstleistungserbringung nicht beeinträchtigt wird.

(3) Der Auftragnehmer sowie seine Erfüllungsgehilfen sind verpflichtet, alle Gegenstände, die in den zu bewachenden Gebäuden gefunden werden, unverzüglich bei der hausverwaltenden Stelle abzugeben. Ein Finderlohn wird nicht gezahlt. 

(4) Beim Auftraggeber oder Dienstleistungsempfänger beschäftigte Hausmeister, sowie deren Ehegatten, Kinder und Eltern dürfen nicht als Mitarbeiter des Auftragnehmers in dem Objekt eingesetzt werden, das von dem betreffenden Hausverwalter oder Hausmeister betreut wird. 

§ 6 Einsatzzeiten

(1) Die Einsatzzeiten ergeben sich grundsätzlich aus den Ausschreibungsunterlagen. Der Auftraggeber ist berechtigt die Lage der Einsatzzeiten an geänderte Bedarfe anzupassen. Die Ansprüche auf Vergütungsanpassung bleiben hiervon unberührt. 

§ 7 Datenschutz


(1) Dem Sicherheitspersonal ist strikt untersagt, Einblick in Schriftstücke, Akten, Hefte etc. zu nehmen bzw. Arbeitsmaterial sowie die Fernsprechanlagen und sonstigen elektronischen Informationsmedien des Auftraggebers zu benutzen. 

(2) Das eingesetzte Personal des Auftragnehmers hat die gesetzlichen und betrieblichen Datenschutzvorschriften zu beachten. Der Auftragnehmer hat das von ihm eingesetzte Personal zu unterweisen und auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zu verpflichten. Auf Verlangen des Auftragnehmers hat der Auftragnehmer hierüber umgehend einen Nachweis zu erbringen. 

(3) Bei Zuwiderhandlungen kann der Auftraggeber verlangen, dass die betreffenden Sicherheitskräfte nicht mehr bei ihm eingesetzt werden. 


(4) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den Schaden zu ersetzen, der durch die Verletzung der Geheimhaltungspflicht entstanden ist. Dazu gehört auch der Schaden, der dem Auftraggeber infolge einer evtl. fristlosen Kündigung gem. § 18 Abs. 3 entstanden ist. 

§ 8 Dienstanweisung, Hausverbot

(1) Für die Ausführung der Dienstleistung erstellt der Auftraggeber eine allgemeine Dienstanweisung, auf deren Grundlage der Auftragnehmer das von ihm im Objekt eingesetzte Dienstleistungspersonal ein- und anweist. Der Dienstleistungsempfänger ist darüber hinaus berechtigt, den Dienstleistungskräften des Auftragnehmers in besonderen Fällen Anweisungen zu erteilen. 

(2) Der Dienstleistungsempfänger ist berechtigt, Arbeitskräfte des Auftragnehmers aus begründetem Anlass des Hauses zu verweisen und ihnen den Zutritt zu untersagen. 

§ 9 Arbeitsstundennachweise

Alle Leistungsstunden sind, soweit nichts anders vereinbart wird, auf Arbeitsstundennachweisen zu dokumentieren. Die Einträge müssen den Vor- und Nachnamen des/der Mitarbeiters/in, den tatsächlichen Beginn, Pausenzeiten und das Ende der Tätigkeiten pro Leistungstag ausweisen. Die Arbeitsstundennachweise sind durch die verantwortliche Objektleitung bzw. Aufsichtsperson oder Vorarbeiter zu unterschreiben. 

§ 10 Übergabeprotokoll

(1) Eine formale Übergabe erfolgt für die unter 2 genannten Einrichtungen und Räume. Der Auftragnehmer hat den Dienstleistungsempfänger auf bestehende Schäden unverzüglich hinzuweisen und diese schriftlich zu dokumentieren. 

(2) Mängel und Schäden an Räumen und Einrichtungsgegenständen sind dem vom Auftraggeber benannten Gebäudeverantwortlichen unverzüglich mitzuteilen. 

§ 11 Objektleitung, Aufsicht und Einweisung, Qualitätsmanagement

(1) Um eine ordnungsgemäße und einwandfreie Leistung sicherzustellen, hat der Auftragnehmer für jedes Objekt eine fachlich geeignete Führungskraft als verantwortliche Person für die Objektleitung zu benennen, der mit dem Beauftragten der Gebäudewirtschaft eng zusammenarbeitet. 

(2) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sein Dienstleistungspersonal durch fachkundige Mitarbeiter einzuweisen und regelmäßig zu beaufsichtigen, um eine ordnungsgemäße und einwandfreie Leistung sicherzustellen.  

§ 12 Einhaltung des Tarifvertrags und Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Vorschriften 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seinen in den Objekten des Auftraggebers tätigen Dienstleistungspersonal alle Leistungen zu gewähren, die im anzuwendenden Lohn- und Rahmentarifvertrag für das Sicherheitsgewerbe vorgesehen sind. 

(2) Der Auftragnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass der Auftraggeber die Einhaltung der Verpflichtungen nach Absatz 1 auch durch Einsichtnahme in die beim Auftragnehmer geführten Unterlagen, soweit sie hierüber Auskunft geben können, überprüft oder überprüfen lässt. 

(3) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die für seinen Bereich geltenden arbeits- und arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften insbesondere die Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten. 

§ 13 Rechnungsstellung (§ 15 VOL/B)

(1) Für den Auftraggeber stellt der jeweilige Hausmeister des Auftragsobjektes fest, ob die Leistung fristgerecht und ordnungsgemäß ausgeführt wurde. Vom Dienstleistungsempfänger wird die ordnungsgemäße Ausführung der geleisteten Arbeit monatlich bescheinigt. 

(2) Der Auftragnehmer hat nachträglich eine monatliche Rechnung über die vereinbarten Dienstleistungen mit der Leistungsbescheinigung nach Absatz 1 beim Auftraggeber einzureichen.

(3) Prüffähige Rechnungen sind an den Auftraggeber zur Prüfung zu übersenden.

§ 14 Preisregelung und Preisgleitklauseln

(1) Die vereinbarten Vertragspreise sind Festpreise die sich aus den vereinbarten Stundenverrechnungssätzen errechnen. Auf diese Preise wird die Mehrwertsteuer in der jeweils gültigen Höhe berechnet. Die Angebotspreise basieren auf den Tariflöhnen, die am letzten Tag der Einreichungsfrist gültig waren. 

(2) Erhöhen sich Lohnkosten aufgrund von Änderungen des anzuwendenden Lohn- oder Rahmentarifvertrags, kann der Auftragnehmer einen Antrag auf Erhöhung des Preises beim Auftraggeber stellen. Anträge, die später als drei Monate nach Abschluss dieses Tarif- oder Rahmenvertrages eingehen, werden nur vom ersten Tag des Eingangsmonats an berücksichtigt. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anforderung eine Kopie des Tarifvertrages zu übersenden. 

(3) Stellt der Auftragnehmer einen Antrag nach Absatz 2, so wird die Tariferhöhung für die Preiserhöhung berücksichtigt. Die Berechnung der Preiserhöhung erfolgt auf den Stundenverrechnungssatz. Absatz 1 Sätze 1 und 2 gelten entsprechend. Für den Fall einer Ermäßigung der Löhne gilt diese Regelung entsprechend. 

§ 15 Haftung und Versicherungen

(1) Der Auftragnehmer hat für ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zu sorgen. Er haftet für die von ihm und seinen Erfüllungsgehilfen verursachten Personen-, Sach-, Vermögensschäden und Verlust, die in Erfüllung und bei Gelegenheit der vertraglichen Verbindlichkeiten entstehen. Die Haftung umfasst bei Verlust eines dem Auftragnehmer oder seinen Erfüllungsgehilfen ausgehändigten Gruppen-, Haupt- oder Generalschlüssels auch den Ersatz der entsprechenden Schließanlage. 

(2) Gegenstände und Bauteile, die im Rahmen der vereinbarten Tätigkeiten durch den Auftragnehmer oder seine Erfüllungsgehilfen beschädigt werden, werden auf Veranlassung des Auftraggebers bzw. des Dienstleistungsempfängers erneuert. Die entstehenden Kosten hat der Auftragnehmer zu tragen. 

(3) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber bzw. den Dienstleistungsempfänger von etwaigen Ansprüchen Dritter, die bei der Ausführung der Arbeiten einen Schaden erleiden, freizustellen. 

(4) Der Auftragnehmer ist für die gesamte Laufzeit des Vertrages verpflichtet, für Vermögens-, Personen- Sach-und Bearbeitungsschäden eine Betriebshaftpflichtversicherung sowie eine Schlüsselverlustversicherung abzuschließen. Als Mindestdeckungssumme je Schadenfall sind die zum Vertragsbeginn geltenden Werte gem. DIN 77200 (aktuelle Fassung) erforderlich.

§ 16 Vertragslaufzeit, Vertragsverlängerung

Soweit in den Vertragsbedingungen nichts Anderes geregelt ist, gilt eine Vertragslaufzeit von 6 Jahren ab Auftragsbeginn gemäß Auftragsschreiben. Der Vertrag verlängert sich um jeweils ein weiteres Jahr, wenn nicht 6 Monate vor Vertragsablauf der Auftraggeber der Fortführung des Vertrages schriftlich widerspricht. 

§ 17 Vertragsänderungen, Ergänzungen und Nebenabreden

Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Sie sind zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer nur gültig, wenn der andere Teil ausdrücklich schriftlich zustimmt. Dies gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses. 

§ 18 Kündigung 

(1) Der Vertrag kann von beiden Vertragsparteien jederzeit ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von 6 Monaten zum Monatsende gekündigt werden. 

(2) Der Auftraggeber kann den Vertrag jederzeit unter Einhaltung einer Frist von 14 Kalendertagen kündigen, wenn das Objekt vom Dienstleistungsempfänger – vorübergehend oder auf Dauer – nicht mehr genutzt wird. Sollen nur Teile des Objekts nicht mehr genutzt werden, kann die Kündigung auf diese Teile beschränkt werden. 

(3) Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen. 

(4) Als wichtige Gründe gemäß Absatz 2 gelten insbesondere: 

a) Der Auftragnehmer zahlt seinen in den Objekten eingesetzten Dienstleistungskräften die tariflich oder gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen nicht oder nicht in vollem Umfang oder verstößt gegen tarifliche Bestimmungen oder Vorschriften der Sozialgesetzgebung. 
b) Der Auftragnehmer verstößt schwerwiegend gegen die Vertragsbestimmungen, so dass es dem Auftraggeber nicht zuzumuten ist, das Vertragsverhältnis fortzusetzen. Als derartige Verstöße kommen in Betracht: 
aa) Die übernommenen Leistungen werden nicht zu dem vom Auftraggeber bzw. vom Dienstleistungsempfänger benannten Zeitpunkt oder nicht in der dem Vertrag entsprechenden Zeit, Art und Weise ausgeführt, und es wird trotz schriftlicher Mahnung keine Abhilfe geschaffen. 
bb) Der Auftragnehmer verstößt gegen die Vertragsbestimmungen in § 12 Absatz 2. 
c) Im Angebot wurden falsche Erklärungen hinsichtlich der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit abgegeben. 

(5) Die Kündigung ist schriftlich auszusprechen. 

§ 19 Streitigkeiten (§ 19 VOL/B)

(1) Bei Meinungsverschiedenheiten sollen Auftraggeber und Auftragnehmer zunächst versuchen, möglichst binnen zweier Monate eine gütliche Einigung herbeizuführen. (2) Liegen die Voraussetzungen für eine Gerichtsstands-vereinbarung nach § 38 Zivilprozessordnung vor, richtet sich der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten über die Gültigkeit des Vertrages und aus dem Vertragsverhältnis ausschließlich nach dem Sitz der für die Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle, soweit nichts anderes vereinbart ist. Die auftraggebende Stelle ist auf Verlangen verpflichtet, die den Auftraggeber im Prozess vertretende Stelle mitzuteilen. 

(3) Streitfälle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die übertragenen Leistungen einzustellen, wenn der Auftraggeber erklärt, dass aus Gründen besonderen öffentlichen Interesses eine Fortführung der Leistung geboten ist.
	


